
Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
Hauptstraße 122 
01833 Dürrröhrsdorf-Dittersbach 
 

 

SITZUNGS-BESCHLUSS zum TOP 14 
 

☒ öffentlich    ☐ nichtöffentlich 

Vorlagennummer: .../2023 

Datum: 14.08.2023 

Federführend: Hauptamt 

Beratungsfolge: 

ö/n Datum Gremium 

  Hauptausschuss 

Ö 22.08.2023 Gemeinderat 

☐ Die Veröffentlichung des Beschlusses ist aufgrund § 37 Abs. 1 Satz 3 SächsGemO nicht zulässig. 

 

Anhörung der Ortschaftsräte 
Nach § 67 Absatz 6 der Sächsischen Gemeindeordnung (SächsGemO) ist der Ortschaftsrat/sind die Ortschaftsräte 

☐ Dürrröhrsdorf-Dittersbach    ☐ Stürza 

☐ Dobra      ☐ Wilschdorf 

☐ Elbersdorf/Porschendorf    ☐ Wünschendorf 

zu hören (Pflichtanhörung). 
 
Die Vorlage wird dem Ortschaftsrat/den Ortschaftsräten zur Kenntnis gegeben. 

☐ Dürrröhrsdorf-Dittersbach    ☐ Stürza 

☐ Dobra      ☐ Wilschdorf 

☐ Elbersdorf/Porschendorf    ☐ Wünschendorf 

 

Bezeichnung der Vorlage: Aufbau und beabsichtigter kontinuierlicher Betrieb eines Energiemanage-
ments 
 

Gesetzliche Grundlage/-n:  
 

Beschluss: Die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Dittersbach beschließt den Aufbau und den beab-
sichtigten kontinuierlichen Betrieb eines Energiemanagements. 
Die Gemeindeverwaltung Lohmen wird beauftragt, einen Förderantrag für die 
Gemeinde Lohmen, die Stadt Wehlen und die Gemeinde Dürrröhrsdorf-Ditters-
bach als kommunalen Zusammenschluss zu stellen, eine auf den Förderzeit-
raum von drei Jahren befristete Projektstelle zu besetzen, den Aufbau/die Er-
weiterung des Energiemanagements zu organisieren und den kontinuierlichen 
Betrieb sicherzustellen. 
Über den Einführungsprozess und die Ergebnisse ist der Rat regelmäßig zu un-
terrichten. 
 

Begründung: Bei Klimaschutz und Energieeffizienz sowie dem verantwortungsvollen Umgang 
mit vorhandenen Ressourcen nehmen Städte, Gemeinden und Landkreise eine 
zentrale Rolle ein – als Akteur, Berater, Vermittler und Vorbild. 
Die Bewirtschaftung kommunaler Liegenschaften und der damit verbundene 
Verbrauch von Wärme, Strom und Wasser stehen für einen erheblichen Teil der 
kommunalen Ausgaben und CO₂-Emissionen. 
 
Ein erster und wesentlicher Bestandteil zur Reduzierung der Kosten, Verbräu-
che und CO2-Emissionen ist die Einführung eines kommunalen Energiemana-
gements. Unter Energiemanagement versteht man die kontinuierliche Begehung 
und Betreuung von Gebäuden und deren Nutzer, mit dem Ziel, eine Minimierung 
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des Energieverbrauchs bzw. der Energiebezugskosten zu erreichen. Der 
Schlüssel für den Erfolg liegt dabei in der Koordination und Zusammenführung 
einer Vielzahl von Aufgaben, zu denen unter anderem eine systematische Ener-
gieverbrauchserfassung und  Kontrolle, eine Analyse und Optimierung der Ge-
bäudetechnik, der dort installierten technischen Einrichtungen und deren Nut-
zung, die Überprüfung und Optimierung der Regelungseinrichtungen, die Über-
prüfung und ggf. Anpassung der Energiebezugsverträge, die Lenkung von War-
tungs- und Instandhaltungsbemühungen, die Schulung der Gebäudeverantwort-
lichen und schließlich auch die Motivierung der Nutzer zu energiesparendem 
Verhalten zählen. Nach Aussage der SAENA beträgt das Kosten-Nutzen- Ver-
hältnis beim kommunalen Energiemanagement 1:3 und die erzielbaren Kosten-
einsparungen liegen bei 10-30%. 
 
Der Bund fördert über die Kommunalrichtlinie die Schaffung einer Personalstelle 
Energiemanagement. Ein Fördersatz von 70% für 36 Monate ist bei Antragstel-
lung bis 31.08.2023 möglich. 
 

Anlage/-n: keine 

Befangenheit: 

Aufgrund des § 20 der SächsGemO war 0 Gemeindevertreter/-innen von der Beratung und Abstimmung ausge-
schlossen. Namentliche Benennung: 

  

  

 

Abstimmungsverhalten: 

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder im Gemeinderat, zzgl. BM: 17 

Anwesende Gemeinderäte einschließlich Bürgermeister:  

Ja-Stimmen:  

Nein-Stimmen:  

Stimmenthaltungen:  

Beschlussvorlage angenommen: ☐ ja                         ☐ nein 

 

 
Beschlussausfertigung: 
 

    ........................... 
    M. Steglich    (Siegel) 

Bürgermeister 
 

 


